
 Die NATO-Russl.nd Grund.kte verbietet die d.uerh.fte St.tionierung von 
K.mpftruppen .n der NATO-Ostgrenze. Die NATO ist der Auff.ssung, d.ss 
diese Bestimmung durch eine List umg.ngen werden k.nn: die Truppen seien 
zw.r perm.nent prGsent, .ber die beteiligten Sold.ten werden regelmGßig 
.usget.uscht (dp. Meldung „Bundeswehr ein J.hr .n der NATO-Ostfl.nke“ im 
H.ndelsbl.tt vom 27.01.2018).


